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« Einführung in die Volkswirtschaft der Schweiz. » 4 Vorträge von
Dr. Max Weber, volkswirtschaftlicher Mitarbeiter des
Schweizerischen Gewerkschaftsbundes, Bern.

« Unfallrecht und Unfallpraxis im Hinblick auf die kommunalen
Betriebe. » 2 Vorträge von Oberrichter Emil Rieder, Zürich.

« Aus der Kommunalwirtschaft. » 6 Vorträge von Dr. Markus Giter-
mann, Zürich.
Im Anschluss an die Vorträge finden mündliche und schriftliche

Uebungen statt.
Die Kosten der Bildungsveranstaltungen trägt grundsätzlich

der Zentralverband des S. V. P. O. D. Bei den Bildungskursen
bezahlt er an jeden Teilnehmer ein Taggeld von 5 Fr. aus, unter der
Voraussetzung, dass von den Sektionen mindestens ein Taggeld in
derselben Höhe ausgerichtet werde.

Tagesfragen.
« Ce n'est que le provisoire qui dure. » Nur das Provisorium

ist von Dauer. Dieser Grundsatz, der zuerst vom eidgenössischen
Volkswirtschaftsminister mit grossem Geschick angewendet wurde
und neuerdings mit immer grösserer Sicherheit praktiziert wird,
scheint in der Schweiz allmählich Staatsmaxime zu werden. Wir
werden bald nur noch provisorisch regiert. Das neueste
Beispiel eidgenössischer Provisoriumspolitik, die sogenannte
Biersteuer, ist freilich nicht solcher Art, dass etwa materiell von
einer Verletzung allgemeiner Interessen gesprochen werden könnte.
Doch wir müssen gegen jede Rechtsverletzung Front machen, ob
sie nun gegen die Arbeiterschaft oder gegen die Bierbrauer
gerichtet ist; sonst verlieren wir jedes moralische Recht, die Oppor-
tunitätspolitik des Bundesrates und der bürgerlichen Parteien zu
verurteilen. Sachlich können wir zur Frage der Biersteuer auch
heute noch alles unterschreiben, was wir bei Erscheinen der
bundesrätlichen Botschaft dazu bemerkt haben. * Wenn die Biersteuer
eine Besteuerung des Alkoholkonsums darstellen soll, dann muss
unbedingt eine gleichzeitige und stärkere Belastung der noch
schädlicheren alkoholischen Getränke eintreten. Der Schnapskonsum

darf nicht durch die Fiskalpolitik noch gefördert werden.
Nun erklärt Herr Musy, der Konsum werde nicht belastet. Dann
ist die Biersteuer eine Produktionssteuer, die nur durch
Verfassungsänderung eingeführt werden kann; und es lässt sich kaum
rechtfertigen, nur das Brauereikapital (für das wir sicher keine
Sympathien hegen) zu belasten, die anderen Kapitalisten dagegen,
wie z. B. die im Versicherungswesen, die durchschnittlich 23 Pro-

* «Gewerkschaftliche Rundschau», Juni 1926, Seite 86.
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zent Dividende beziehen, ganz ungeschoren zu lassen. Eine solcheProduktzonssteuer sollte in der Form einer Ucbergewinns"euer
er-hoben werden. Nun hat der Bundesrat die Form des ZoUs Zwähl,, um dle Verfassungsänderung und nachträglich auch «b.Referendum zu umgehen. Falls es wirklich ein Zoll ist fwas wir

orde„UichePümstände
vor, tch ist eS^tXZeit vorgesehen womit die Ausschaltung des Referendums gerechtSt vZ 7 M nToVfi°,er BTrde8rat h" * 8elb8t inTIA.'

vorgesehen bo!h de «£* ,Untel?tell»ng «*» °as Referendumvorgesenen. iloch der Standerat hat zweifellos nicht ohne Mitw.ssen und Mitwollen des Bundesrates die Referendums- durch die"
DringhchkeHsklausel ersetzt. Die Kapitalisten- und Fabrikantenkreise, d,e jetzt aufheulen ob dieser Verfassungsverletzung konnTn
natürlich nicht beanspruchen, ernst genommen zu werden naT
hXe„S,e ^e,verf—«fwidrige Zollpolitik bis heu," r^hig gedulde."haben. Sicher ist jedoch, dass auch durch diese neueste w!!
SffST1 ^ VertraUeD ^ ^^ ™ «^reuTnichetrft

Die «Nene Helveti«che Gesellschaft » beansprucht für sich eineüberparteiliche SteUnng und möchte von dieser Warte aus die heT
esgnnrnh " '- S 8 " " P ° * * * * k "^ beeinflussen. Man könTe'
es nur begrüssen, wenn von anerkannter, unabhängiger Stelle ™!
heLn° ^ ""t ,wirt8chaftlichen Pa*ei*n hie «nd da Wahr
arüek, ^7DieT"*"' ^rÜ" ********* sonst 2 -arucw werden. Die Tagung in Chexbres hat jedoch gezeist dass

1 i T fHtlTetl8che Gesellschaft nicht dazu berufen Tsf ffne

fe WÄ3ST-zum Thema «Die e*,~ "=
den Klassenkampf proklänüert IT ^! .da.d»"h' dass der Sozialismus
greift er die moralische ßX£ <£T v ,7 ¦?a™i»chen Materialismns lehrt,
samtheit dadnrch Isehaaen T««»«»*» «n auf die Gefahr hin, der Ge-'

feeht»„g der 6-^^iStaM* * * V~

fte^f^»=£ETÄSÄ
«ere und mitten im Interessen- und Klassenkampf drin. Dass de



nicht merken, wie sehr sie in der Ideologie des kapitalistischen
Unternehmers befangen sind, ist um so schlimmer für sie. Warum
reden wir überhaupt von dieser an sich recht unbedeutenden
Tagung? In der Neuen Helvetischen Gesellschaft waren und sind
heute noch die Kreise des intellektuellen Bürgertums vertreten,
die am fortschrittlichsten und am unabhängigsten denken. Die
Befangenheit dieser Kreise lässt daher auf den Geisteszustand der
übrigen Teile des schweizerischen Bürgertums schliessen.

Im « Schweiz. Konsumverein» vom 3. September findet sich
eine Besprechung der vom Gewerkschaftsbund einberufenen
Konferenz in Luzern, an der die Beziehungen zwischen
Gewerkschaften und Konsumgenossenschaften behandelt
wurden. Der Kommentar im Organ des V. S. K. ist sehr sachlich
gehalten. Es wird als besonders erfreulich bezeichnet, dass die
Konferenz eine billige Rücksichtnahme auf die Konkurrenzverhältnisse

fordert bei der Aufstellung von gewerkschaftlichen
Forderungen. Dagegen tragen nach der Meinung der Redaktion des
«Konsumverein» einige Punkte der Resolution (Pflicht zur
gewerkschaftlichen Organisation, Bekämpfung des Provisionssystems)

jener Forderung selber nicht genügend Rechnung

und die Anwendung gewerkschaftlicher Kampfmittel
wird als zweischneidiges Schwert bezeichnet. Und zum
Schluss heisst es, die Gewerkschaften sollten darauf verzichten,
«an die Genossenschaften Forderungen zu stellen, die diesen
Schwierigkeiten bereiten, ohne der andern Seite wirkliche
Vorteile zu bringen. Bei einem solchen Verzicht würde die Herstellung

guter Beziehungen nicht mehr schwer sein. » Wozu nur zu
bemerken ist, dass eben die Frage, was der andern Seite Schwierigkeiten

bereitet und der eigenen keinen Vorteil bringt, sehr oft
strittig sein wird. Uns scheint beim Verhältnis zwischen
Gewerkschaften und Genossenschaften das Entscheidende zu sein, dass
dieses Verhältnis nie vom rein gewerkschaftlichen, aber auch nie
vom rein genossenschaftlichen Standpunkt aus betrachtet werden
darf. Die Luzerner Konferenz war darum sehr erfreulich, weil die
Teilnehmer, sich ihrer Verantwortung gegenüber den
Gewerkschaften wie gegenüber den Genossenschaften bewusst waren. Und
wir möchten nur wünschen, dass die Genossenschaften, wenn sie
ihre Beziehungen zu den Gewerkschaften diskutieren und praktisch

regeln, ebenfalls nicht nur der Genossenschaftsbewegung,
sondern auch der gewerkschaftlichen Arbeiterbewegung gegenüber
Verpflichtungen fühlen.
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